
Abgabe der Unterschriftenliste bitte bei Bäckerei Moock, Goslarsche Straße 19 oder in der Berg Apotheke, Bornhardtstr. 12, 38678 Clausthal-Zellerfeld 

Zellerfelder Erklärung:  

Das Sanierungsgebiet Zellerfeld erhalten! 
 

Das aktuelle Förderprogramm bietet für Zellerfeld und für die Einwohnerschaft die Chance einer zügigen Ortsentwicklung, einer Verbesserung des Ortsbildes und einer 

Steigerung der Lebensqualität. Sanierungswillige Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen können für die Sanierung ihrer Häuser erhebliche Förderung erhalten. Die so 

fließenden Finanzmittel geben der lokalen Konjunktur Impulse und lösen Handwerks- und Dienstleistungsaufträge aus. Dies sichert Arbeitsplätze. Zugleich stärkt das 

Programm Zellerfeld als touristisches Ziel. Das bringt Geld in die Kassen von privaten und gewerblichen Beherbergungsanbietern, in der Gastronomie, im Einzelhandel, bei 

Veranstaltungsanbietern. Arbeitsplätze werden gesichert und der Stadt fließen Steuereinnahmen zu. Das Programm hilft der Stadt und der Einwohnerschaft dabei, 

Zellerfeld mit seinem Harz-typischen Ortsbild für die aktuelle Einwohnerschaft und für unsere Kinder zu erhalten.  

Ich befürworte daher die Fortführung des aktuellen Sanierungsverfahrens für Zellerfeld. Aus Sorge um das Wohl von Zellerfeld und um nach nunmehr bereits zehnjährigen 

Umsetzungsbemühungen mit bislang überschaubaren Ergebnissen erwarte ich nun eine zügige und transparente Umsetzung ohne weitere Zeitverluste. Ferner erwarte ich 

im Sanierungsverfahren eine wertschätzend geführte Kommunikation mit Betroffenen.  

Um dies zu unterstreichen unterstütze ich mit meiner Unterschrift die unter www.pro-zellerfeld.de veröffentliche Zellerfelder Erklärung. 
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1 Die Datenspeicherung dient ausschließlich Zwecken der Umsetzung der Bürgerbeteiligung. Darüber hinaus werden die Daten nicht weiter gegeben.  


